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uim bloßen Verwaltungswe E, ondern nur unter Einhaltung des durch
die Conſtitution Benediet IV „Dei Miseratione vom Nov. 1741
vorgeſchriebenen förmlichen Proceſsverfahrens ausgeſprochen werden
kann. Afur ſpricht ſich U A Feije, De impedimentis t dispen-
sationibus matrimonialibus. EI 1885 11 592 Da — 490—491
aus, indem er ſagt „Proçcessus Aamen le requiritur PO matri-
moniis. de Juorun 005 (landestinitatem invaliditate 309 adeo Hrma
hahetur otorietas. 860 aliqua Saltem adhue dubii possibilitas

deest“ Und ahin Ann auch nur die Iu der oben mitgetheilten
„AUlSSa Coloniensis gegebene Entſcheidung der Inquiſition vom

December 1866 führen, die für die kirchliche Giltigkeit der an
exemten rten eingegangenen gemiſchten bloßen Civilehen eine einfacheRechtsvermuthung reiten

Fulda. Dr Braun, Domcapitular und Profeſſor
an der philoſ.⸗theolog. Lehranſtalt.

VI Das Beichtſigill mu auch tm Beichtſtuhle
ewahr werden.) XOT quaedam ejusque maritus apud 6undem
Gonfessarium peragunt (Ohfessionem paschalem. Mulier COnfitetur.
/ adulterium (Omnmisisse t quidem instigante VIrO SUO, nescio

ratione UCtO Maritus Statim osSt IXOTEIII ad (COhfitendum
accedit. 86d de HaCe L. de (Onsilio Neinpe 8U0 malitioso, pror-
8US Rihil 161 Der Confeſſarius iſt In großer Verlegenheit. Einer⸗
eits erkennt er au der auf die Frage nach der letzten Beicht er
eilten Antwort, daf das bezeichnete delietum noch niemals Gegen⸗
ſtand der Anklage und Lo  rechun geweſen ſein kann; auf der
andern Seite iſt Er ſich aber auch bewuſst, wie ſtrenge das Beicht
ſiegel den Beichtvater bindet und wie S durchaus unſtatthaft iſt,
von der Qus der EL eines nderen über ein peceatum des Hhie
t uune vor ihm knienden Pönitenten erlangten Kenntnis dieſem
gegenüber Gebrauch machen In dieſer Verlegenheit kommt dem
Confeſſarius wir wollen ihn Fortunatus ein glück
er Gedanke Wie EL hei den Moraliſten geleſen, iſt ES durchaus
nicht al eine ractio sigilli anzuſehen, wenn der Beichtvater z. bei
den Beichten der Sponsi In demſelben Falle durch einige unverdächtige

denn auchFragen dem mangelhaften Bekenntnis na So ſtellt
der geängſtigte Fortunatus ein paar Er quaestiones ſeinen ver⸗
ſchwiegenen Pönitenten: Ob nichts ſein Gewiſſen beunruhigt

ob EL UI böſe Gedanken genährt ob EIr nicht ſchlechte Reden
geführt ob EL ſich nicht einer fremden Unde chuldig gemacht

ob er nicht vielleic Jemandem zur Sünde gerathen — eiter
etraut ſich Trtunat nicht agen. Da der Pönitent uf eine
jede der geſte ten Fragen mit einem entſchiedenen „Rein!“ und ＋
bin mi onſt nichts bewuſst“ geantwortet hat, iſt der Beichtvater
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überzeugt, daſ ES, weil ihm ein unverſchuldetes Vergefſen eines
ſo chweren Vergehens geradezu unglaublich vorkommt, mit einem
Dta verſtockten Menſchen 3 thun habe und ⁰ betet E 7. da
Sacrament nicht der Fruſtration auszuſetzen, der Anſicht des heil
Alphonſus folgend, über den ver  R  Tteten Sünder anſtatt der formula
absolutionis das De profundis und entläſst ihn Hinterher aber
OImmen dem Fortunatus erſt recht beängſtigende Zweifel über die
Richtigkeit ſeiner Handlungsweiſe. d E nicht doch durch eine
oder die andere weitere Frage das ſo ere Bekenntnis erleichternund auf Weiſe dem unglücklichen Beichtkinde mit der Gnade
Gottes den Frieden des Herzens zurückgeben und vor dem furchtbaren Sacrilegium einer unwürdigen Communion bewahren können?

Hätte EL nicht doch vielleicht der Meinung anderer Theologenfolgen und die Abſolution wenigſtens (COnditionatim ertheilen ſollen?Es räg ſich alſo
d  6 Fortunatus noch weitere und eingehendere Fragenſtellen ſollen
Hat EL durch Nichtertheilen der Abſolution recht gehandelt?Ortunat braucht ſich nicht deswegen 3u ängſtigen, weil EI

zu wenig, ſondern weil EL 3 viel gefragt hat Durch die zuletztgeſtellten Fragen (ob ſich der Pönitent einer fremden Sünde ſchuldiggemacht? Ob ER Jemandem 3u einer Sünde gerathen 7 hat Er
22— da Le Maſ

2 überſchritten. Nur In dem Falle, daſ der
Beichtvater wegen anderweitiger Unvollſtändigkeit de  S Bekenntniſſesüberhaupt alle Gehote de  8 ecalogs einzeln und genau mit dem
Beichtkinde frageweiſe durchgehen würde, dürften auch die beiden
angedeuteten Fragen (Citra SUspicionem geſtellt werden können. VI
der Form und Folge jedo wie ſie Fortunatus tellt, iſt wenigſtensdie entſchieden 3u miſsbilligen. Sie kann einer indirecten A6810
＋

—

viIIi gleichkommen.

Die Berufung auf die I inem gleichen an die Sponss
3 ſtellenden Fragen öſt ungehörig. Der Fall iſt eben durchaus nichtgleich. Bei den Sponsi handelt S ſich Um Fragen, die das Sigillumdeswegen nicht gefährden, weil ſie auf ünden ſich beziehen,apùU Sponsos Contingere SOlent. Da kann der Beichtvatergeradezu à- die Sünden de SextO (in kluger Weiſe, verſte Ichfragen Anders In unſerem 0 Dieſes delietum iſt kein ſolchesguο apu Conjuges Contingere SOle und niemals würde C
dem Fortunatus einfallen, eine olche Frage zu ſtellen, nichtdie Beicht des cComplex vorausgegangen waäre. Durch die erügteFrageſtellung kann Iun dem verſchwiegenen Pönitenten, beſonders enn
E 7. wie Fortunatus meint, industria ſeine Sünden verſchweigt,ehr El der Verdacht rweckt werden, daſs der Beichtvater ſeineFragen auf Grund der öoorausgegangenen Beicht hun geſte habe



Noch verkehrter hat nach unſerer Meinung Fortunatus durch2. Roch vertehrter hat nach unſerer Meinung Fortunatus durch

Nichtertheilen der Abſolution gehandelt. Der Rath des hl. Alphonſus

über einen nichtdisponirten Sünder anſtatt der Abſolutionsformel

ein anderes Gebet zu ſprechen, wenn man ihn über den Grund der

Abſolutions⸗Verweigerung nicht aufklären darf) bezieht ſich nur auf

den Fall, daſs die infolge ſträflicher Verſchwiegenheit vorhandene

Indispoſition (der hl. Lehrer redet von dem obenerwähnten bei den

Beichten der Sponsi leicht vorkommenden Caſus) vollkommen gewiſs

iſt. Dieſe Gewiſsheit kann aber Fortunatus im gegebenen Falle nicht

haben, weil ein Vergeſſen dieſer mit der Zunge begangenen, wenn

auch an und für ſich ſehr ſchweren Sünde immerhin möglich iſt.

Man darf nur bedenken, wie wenig die Zungenſünden auch von

ſonſt gewiſſenhaften Menſchen beachtet werden. Auch der Fall wäre

nicht undenkbar, daſs der Pönitent infolge eines irrenden Gewiſſens

ſeinen malitiöſen Rath nicht für ſchwer ſündhaft gehalten hat, z. B.

bei etwaiger propter imbecillitatem ex parte viri vorhandenen

impotentia réelativa.!) Mögen dieſe und ähnliche Zweifel immerhin

wenig begründet ſein, für Fortunat hätte im gegebenen Falle ein

jeder derſelben genügen ſollen, um die von einigen Theologen

empfohlene Methode der Abſolutions⸗Verweigerung nicht in Anwen⸗

dung zu bringen.

Umſomehr, als ſelbſt in dem Falle, daſs der

Beichtvater unter geſchilderten Umſtänden vollſtändige Gewiſsheit

über die Indispositio des Pönitenten hätte, viele und bewährte

Auctoren ſich gegen die Nichtertheilung der Abſolution ausſprechen

und für Spendung derſ

elben in der That gewichtige Gründe Haaheut

gemacht werden können.

St. Florian.

Profeſſor Dr. Johann A erte

VII. (Negative Cooperation zu einem Brandſchaden

und Reſtitutionspflicht.) Cajus bemerkt zufällig von ſeiner

Wohnung aus, wie ſein Nachbar um Mitternacht in die Scheune

ſchleicht, dort ein Bündel Stroh anzündet und ſchnell in die Wohn⸗

ſtube zurückkehrt. Da deſſen Gehöft in äußerſt baufälligem Zuſtande

iſt, ſo wird dem Cajus ſofort klar, daſs jener es niederbrennen will,

um es mit der Verſicherungs-Summe wieder neu aufzubauen. Aber

auch das Gehöft des Cajus, das unmittelbar an jenes angrenzt, iſt

baufällig und hoch verſichert. Schon längſt hat er gewünſcht, es

möchte — freilich ohne ſein Zuthun — abbrennen. Jetzt, denkt er,

iſt die Gelegenheit dazu gekommen; deshalb verhält er ſich ruhig,

bis er das Feuer in der Nachbarſcheune ſich ausbreiten und zum

Dache hinaufbrennen ſieht. Erſt dann macht er Alarm. Trotz der

ſchleunigen Hilfe werden die Gehöfte des Nachbarn und des 1

—

) Vgl. Binder⸗Scheicher, Eherecht p. 24, Anmerk. 1.Nichtertheilen der Abſolution gehandelt. Der Rath E Alphonſus
Uber einen nichtdisponirten Sünder anſtatt der Abſolutionsformel
eln anderes Gehet zu ſprechen, wenn man ihn über den Grund der
Abſolutions⸗Verweigerung nicht aufklären dar bezieht ſich Nur auf
den Fall, daſ die infolge ſträflicher Verſchwiegenheit vorhandene
Indispoſition (der Lehrer redet dem obenerwähnten bei den
Beichten der Sponsi leicht vorkommenden Caſus) vollkommen gewiſs
iſt leſe Gewiſsheit kann aber Fortunatus Im gegebenen Falle nicht
haben, weil Ein Vergeſſen dieſer mit der unge begangenen, wenn
auch an und für ſich ſehr ſchweren Sünde immerhin möglich iſt.
Man dar nur edenken, wie wenig die Zungenſünden auch von
ſonſt gewiſſenhaften enſchen beachtet werden. Auch der Fall wäre
nicht undenkbar, daſs der öniten nfolge EI irrenden Gewiſſens
ſeinen malitiöſen Rath nicht für ſchwer ſündha gehalten at, 3
bei etwaiger Propter imbecillitatem VITII vorhandenen
impotentia Elativa. ) Mögen leſe und ähnliche weiſe immerhin
wenig begründet ſein, für ortuna Im gegebenen Falle ein
jeder derſelben genügen ollen, die von einigen Theologen
empfohlene Methode der Abſolutions⸗Verweigerung nicht H nwen⸗
dung 3u bringen. Umſomehr, als ſelbſt In dem L daſs der
Beichtvater Inter geſchilderten Umſtänden vollſtändige Gewiſsheit
über die Indispositio des Pönitenten hätte, viele und ewährte
Auctoren ſich die Nichtertheilung der Abſolution ausſprechen
und für Spendung derfelhen n der That gewichtige Gründe geltendgemacht werden önnen.

St Florian. Profeſſor 1 Johann Ackerl.

VII Cooperation 3 einem Brandſchaden
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